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Feinste Qualitäten werden im In-
und Ausland ausgesucht und in

unseren Kellereien gepflegt. Erfreuen
Sie sich und Ihre Gäste mit einem

edlen Tropfen! Verlangen Sie bitte
unsere Preisliste.

Oberhaupt brauche, in den Mittelpunkt des

Machtkampfes zwischen Mao und Lin. (1971
versuchte Lin Biao dann einen Militärputsch
und kam nach dessen Scheitern bei einem
Flugzeugabsturz um, angeblich auf der Flucht in die
Sowjetunion.)
Als 1975, ein Fahr vor Maos Tod, das Amt des

Staatspräsidenten formell abgeschafft wurde,
indem man einfach den betreffenden Verfassungsartikel

durchstrich, achtete niemand darauf. Zu
jener Zeit (die Viererbande war auf dem Höhepunkt

ihrer Macht) wusste ja auch niemand, wo
die Grenzen zwischen «Partei» und «Regierung»
lagen. Die protokollarischen Obliegenheiten
eines Staatspräsidenten hatte seit Lius Sturz der
jeweilige Präsident des Ständigen Ausschusses
des Volkskongresses übernommen, und niemandem

ist es in den Sinn gekommen, diesen höheren

Amtsdiener mit einem wirklichen
Staatsoberhaupt zu verwechseln.

Heute: Schafft das Amt
und teilt die Macht!
Heute geht es den Reformern nicht nur darum,
wieder ein «richtiges» Staatsoberhaupt zu haben,
sondern vor allem darum, mit dem
Präsidentschaftsamt die Machtverhältnisse von Partei und
Staat zu entflechten.
Gemäss der jetzigen Verfassung gibt es keine
staatliche Gewalt, die nicht von der Partei
geborgt wäre. Der Vorsitzende der Militärkommission

(der Partei) ist Oberkommandierender der
Streitkräfte (gegenwärtig Deng Xiaoping), der
Regierungschef wird auf «Vorschlag» des
Zentralkomitees eingesetzt und abgesetzt, ein
institutionalisiertes Amt des Staatspräsidenten fehlt
überhaupt.
Die heutige Führung scheint gewillt, bei der
kommenden Verfassungsänderung die Gewichte
anders zu verteilen. Hierzu spielt ein Staatsoberhaupt

mit Eigengewicht eine grosse Rolle. Man
sieht vor, ihm die nötigen Kompetenzen zu
geben:

1. Der Staatspräsident ist Staatsoberhaupt und
wird vom Volkskongress gewählt. Er vertritt den
Staat nach aussen und führt die Regierung. Er

ernennt mit Zustimmung des Volkskongresses
den Ministerpräsidenten und überwacht die
Regierungstätigkeit. Die Regierung ihrerseits ist
dem Volkskongress verantwortlich. Der
Staatspräsident kann innerhalb seiner Amtsperiode
nur wegen Verletzung der Verfassung abgesetzt
werden. Die Amtsenthebung ist ausschliesslich
Sache des Volksköngresses und kann nicht
durch die Partei vorgenommen werden.

2. Dem Staatsoberhaupt unterstehen die
Streitkräfte. Wenn dieser Punkt realisiert wird,
schwinden die Möglichkeiten zur Willkürherrschaft

der Parteiführung. Solange die Streitkräfte
nicht dem Staat unterstellt sind, kann jedenfalls

von einer «Normalisierung des staatlichen
Systems» nicht die Rede sein.

*

Demgegenüber besteht der Einwand, dass das

Amt des Staatspräsidenten doch nur Fassade
sein könnte, ein staatliches Alibi für die parteiliche

Macht. Das ist insofern richtig, als der neue
Amtsinhaber ohne Zweifel ein hoher Parteimann

sein wird. Die Macht bleibt elitär. Aber
auch in dieser Begrenzung ist ein Machtausgleich

wichtig. Wenn Parteichef, Staatschef und
Regierungschef einander mit je eigenen Kompetenzen

relativ selbständig gegenüberstehen, fällt
auch der gemeinsamen Partei die Willkür nicht
mehr so leicht.

Tatsächlich zeigt die zuvor skizzierte Geschichte
des Präsidentschaftsamtes, dass die Frage seiner
Existenz nicht unerheblich war. In der nach-
maoistischen Zeit sind die Chancen für ein echtes

Gegengewicht noch grösser geworden, und
eine Annäherung an Gewaltentrennung ist besser

als keine. Der gute Wille der Führung liegt
vor, Verhältnisse zu schaffen, in denen das Land
nicht allein auf den guten Willen der Führung
angewiesen ist. fljj

Chinesische Karikatur aus der Zeit der Kulturrevolution:

Die Revisionisten umarmen Chruschtschow.
Links sieht man Deng Xiaoping, den heutigen starken

Mann Chinas, der damals Generalsekretär der
Partei war, und rechts Liu Shaoqi, den damaligen
Staatspräsidenten. In Wirklichkeit hatten Deng und
Liu mit Chruschtschow nichts zu tun. Dieser war
zu jener Zeit schon gestürzt, aber die Maoisten
brauchten ihn nach wie vor zur Verkörperung des
sowjetischen Revisionismus.
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Augenzeuge
über
Georgier Unruhen
In der Sowjetrepublik Georgien ist es seit Ende

März dreimal zu «kulturellen» Massendemonstrationen

gekommen. Ueber die jüngsten Vorfälle in
der früheren Hauptstadt Mzcheta, dem traditions-
reicheii religiösen Zentrum 20 km nördlich von
Tbilissi, berichtet uns ein Augenzeuge («Russkaja
mysl», Paris, 7. 5.1981).
Es war am 14. April. Zum Jahrestag der 1978er

Demonstration zur Verteidigung der georgischen

Kultur kamen rund 500 Menschen in die Kathedrale

von Mzcheta. Man erwartete, dass nach der
Feier eines Tedeums für Georgien
Tonbandaufzeichnungen alter georgischer Lieder
abgespielt würden.

Die Behörden hatten offenbar im voraus von
dieser Veranstaltung erfahren. Sie hatten darum
bekanntgegeben, dass an diesem Tag in der Stadt

(mit gut 7000 Einwohnern; Anm. ZB) ein grosser

Sportwettkampf stattfinden werde, deshalb

konnte man am 14. April weder mit dem Auto
noch per Bahn nach Mzcheta gelangen. Dennoch
schafften es viele, sich durchzuschlagen. Einige
kühne Leute kamen auf die Idee, die Strecke
Tbilissi—Mzcheta auf dem Kura-Fluss in Booten

zu überwinden.

Unter den Anwesenden in der Kathedrale waren
sehr viele junge Menschen. Auch der Rektor der
Universität Tbilissi sei darunter, hiess es.

Als die Versammelten die Tonbandapparate
einschalten wollten, wurde in der ganzen Stadt der
Strom abgestellt. Aber die Leute gaben nicht auf:
durch die ganze Stadt erklangen alte georgische
Melodien und religiöse Gesänge. Die gesamte
Menge sang, und Passanten schlössen sich ihr an.

Ein paar Tage später kam unerwartet der georgische

Parteichef Schewardnadse in die Universität
in Tbilissi gefahren. Es versammelten sich etwa
100 Studenten. Sie forderten, dass die Petition
der Demonstration von 1978 laut verlesen werde.
Schewardnadse lehnte das kategorisch ab. Darauf
verliessen alle Studenten den Saal.

Soweit der Augenzeugenbericht. Am 23.März
hatte eine Demonstration von etwa 1000 Tbilissier

Studenten die Wiedereinstellung des Spezialisten

für georgische Literatur Bachradse an der
Universität erwirkt. Eine zweite Demonstration
(500 Teilnehmer) fand am 30.März anlässlich
einer Sitzung des Georgischen Schriftstellerverbandes

in Tbilissi statt; Plakate forderten ein
erweitertes Studium der georgischen Geschichte an
Schulen und Hochschulen sowie die «aktivere
Verwirklichimg» von § 75 der Republiksverfassung

(über Gebrauch und Entwicklung der
georgischen Sprache). KP-Chef Schewardnadse empfing

Vertreter der Demonstranten und zeigte sich
mit einem Teil der Forderungen einverstanden;
namentlich versprach er, einen der Initianten der
Bewegung für die Entwicklung der georgischen
Sprache aus der Untersuchungshaft freizulassen.
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